
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/12/12 96/07/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VVG §10 Abs2 Z1;

VVG §5;

WRG 1959 §111 Abs4;

WRG 1959 §63 lita;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 96/07/0087

Rechtssatz

Dem durch eine wirksam eingeräumte Dienstbarkeit Belasteten kommt auf die Auswahl der Person, durch welche der

dienstbarkeitsberechtigte Konsensträger seine Dienstbarkeit (hier: das Recht, einen Abwasserkanal zu errichten)

ausüben läßt, keinerlei Ingerenz zu, solange die Dienstbarkeit durch welche immer vom Konsensträger beauftragten

Personen nur titelgemäß ausgeübt wird.
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